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1. Weitere Verbesserungen der Corona-
Hilfen - Drittes Gorona-Steuerhilfegesetz

ln verschiedenen Bereichen sind die Corona-Hilfen er-
weiteft bzw, neu beschlossen worden, Die Maßnahmen
werden durch das Dritte Corona-Steuerhilfegesetz um-
gesetzt. Hervoauheben sind folgende AspeKe:

¡l Kinderbonus: Pro Kind wird auf das Kindergeld ein
einmaliger Kinderbonus von 150€ gewährt. lm
Grundsatz besteht Anspruch auf den Einmdbetrag
von 150 € für jedes Kind, für das im Kalenderjahr
2021 'lür mindestens einen Monat ein Anspruch auf
Kindergeld besteht. Bei der Einkommensteuerver-
anlagung wird im Rahmen einer Günstigerprüfung
die steuerliche Freistellung durch den Kinderfreibe-
trag mit der durch das Kindergeld eingetretenen
Entlastung verglichen. Sofern der Abzug des Kin-
derfreibetrags vom Einkommen zu einer höheren
Entlastung führt, wird das laufend ausgezahlte Kin-
dergeld verrechnet. lm Ergebnis wirkt sich der Kin-
derbonus bei höheren Einkünften im Ergebnis nur
teilweise bis gar nicht aus. Der Kinderbonus wird
nicht auf die Grundsicherung angerechnet. DerAus-
zahlungszeitpunkt ist al<tuell noch offen.

)) Kindezuschlag: Daneben sollen nach Mitteilung
des BMF für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Familien mit kleinen Einkommen einen monatlichen
Kinderzuschlag (KiQ von bis zu 205 € pro Kind er-
halten. Ob und in welcher Höhe der KiZ gezahlt wird,
hängt von mehreren Faktoren ab - vor allem vom
eigenen Einkommen, den Wohnkosten, der Größe
der Familie und dem Alter der Kinder. So kann eine
Familie mit zwei minderjährigen Kindern und einer
Warmmiete von 690 € den KiZ erhalten, wenn das
gemeinsame Bruttoeinkommen rund 1 500 € bis
3 400 € beträgt. Wer den Kindeauschlag erhält, ist
zudem von den Kita-Gebühren befreit und kann zu-
sätzliche Leistungen für Bildung und Teilhabe erhal-
ten. Um die Beantragung zu vereinfachen, wurde die
Vermögensprüfung vorübergehend erleichtert.

)) Coronazuschuss: Erwachsene Grundsiche-
rungsempfänger erhalten eine einmalige Sonder-
zahlung in Höhe von 150 €. Der erleichterte Zu-
gang in die Grundsicherungssysteme wird bis
zum 31 .12.2021 verlängert.

¡) Mehrwettsteuersenkung Gastronomie: Aktuell
gilt auf Speisen in der Gastronomie der ermäßigte

Umsatzsteuersatz vonT %o. Diese derzeit bis zum
30.6.2021 befristet geltende Regelung wird nun
bis zum 31.'12.2022 verlängert. Auf in der Gastro-
nomie ausgeschenkte Getränke bleibt es beim re-
gulären Steuersatz von 19 %.

¡¡ SteuerlicherVerlustrücktrag: Der steuerlicheVer-
lustrücktrag der Jahre 2020 und 2021 wurde bereits
erhöht und wird nun nochmals auf 10 Mio. €bzw.
20 Mio. € bei Zusammenveranlagung angehoben.
Wenn also in 2019 entsprechend hohe Gewinne er-
wirtschaftet wurden, können aus 2020 Verluste bis
zu 10 Mio. €bzw.20 Mio. € bei Zusammenveranla-
gung in das Jahr 2019 zurückgetragen werden und
führen zu einer Minderung der Steuerbelastung in
2019. Dies gilt sowohl für die Einkommensteuer als
auch für die Körperschaftsteuer (dort 1 0 Mio. € Ver-
lustrücktrag), also bspw. für eine GmbH. Es bleibt
aber dabei, dass der Verlustrücktrag nur in das
dem Verlustjahr vorangegangene Jahr erfolgen
kann. Diese angehobenen Betragsgrenzen gelten
auch beim vorläufigen Verlustrlicktrag, so dass
kuafristig eine Erstattung von für das Jahr 201 9 ge-
zahlten Steuern erreicht werden kann, soweit in
2019 entsprechende Gewinne der Besteuerung
(Vorauszahl ungen oder Veranlagung) zu Grunde lie-
gen. Der verlängerte Verlustrücktrag wird nun auch
1ür 2021ermöglicht, so dass sich dieser bereits bei
der Veranlagung für 2020 auswirkt. Bei der Gewer-
besteuer existiert kein Verlustrücktrag, sodass Ver-
luste auch weiterhin nur mit künftigen Gewinnen aus
Folgejahren verrechnet werden können.

Daneben wurde die Überbrückungshilfe lll verein-
facht und auch erweitert. lnsbesondere ist auch zu
beachten, dass die November-/Dezemberhilfen in
2021 nicht fortgeführt werden, sondern betroffene
Unternehmen die Überbrückungshilfe lll in Anspruch
nehmen können/müssen. Hinsichtlich der Überbrü-
ckungshilfe lll ist auf folgendeAspekte hinzuweisen:

Þ) Zugangsvoraussetzungen:
)) Grundsätzlich sind Unternehmen bis zu eínem

Umsatz von 750 Mio. € im Jahr 2020, Soloselb-
ständige und selbständige Angehörige der
freien Berufe im Hauptenruerb aller Branchen
für den Förderzeitraum November 2020 bis
Juni 2021 antragsberechti gt, die i n einem Monat
einen Corona-bedingten Umsatzeinbruch von
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mindestens 30 % im Vergleich zum Referenzmo-
nat im Jahr 2019 erlitten haben. Ein darüber
hinausgehender Nachweis entfällt.

¡> Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen' Un-
ternehmen, die November- und/oder Dezem-
berhilfe erhalten, sind für diese Monate nicht
antragsberechtigt. Andererseits besteht die
Mogtúnkeit einer Antragstellung für die Über-
brückungshilfe lll, wenn Anträge auf Novem-
ber- und/oder Dezemberhilfe zurückgenom-
men wurden und keine Auszahlung erfolgt ist;
dies kann ggf. elrre umfangrelchere Förderung
erötfnen. Lélstungen nach der ÜberbrÜckungs-
hilfe ll für die Monate November und Dezember
2020 werden - neben anderen Leistungen - auf
die Überbrückungshilfe lll angerechnet.

)) Monatl¡che Maximalbeträge und Abschlags'
zahlungen:

)) Die monatlichen Höchstbeträge werden deutlich
erhöht und vereinheitlicht. Unternehmen können
bis zu 1,5 Mio. € Überbrückungshilfe pro Mo-
nat erhalten (bislang war der Maximalbetrag
200 000 € bzw. 500 000 €). Allerdings gelten die
Obergrenzen des europäischen Beihilferechts.

)) Der Höchstbetrag der Abschlagszahlungen
wird auf 100000 € angehoben.

¡) Fixkostenerstattung abhängig vom Umsatz'
rückgang:

)) Die Höhe der Zusch0sse orientiert sich am Rück-
gang des Umsatzes im Vergleich zum entspre-
chenden Monat des Jahres 2019 und ist gestaf-
felt:

Umsatzrückgang Erstattun g der förderfähigen
Fixkosten

3O-5O Yo zu 40 lo

50'7O o/o zu 60 Vo

mehr als 70 % zu 90 Yo

)) Um das Verfahren möglichst einfach auszuge-
stalten, gibt es einen Musterkatalog fixer Kosten,
die berúcksichtigt werden können : insbesondere
Mieten und Pachten, Grundsteuern, Versiche-
rungen, Abonnements und andere feste Ausga-
ben sowie Mietkosten für Fahaeuge und Ma-
schinen, Zinsaufwendungen, Abschreibungen
auf Wirtschaftsgüter bis zu einer Höhe von
50 Vo, der Finanzieru ngskostenanteil von Leasin-
graten, Ausgaben für Elektrizität, Wasser, Hei-
zung etc.

¡t Personalaufwendungen, die nicht von Kurzar-
beitergeld edasst sind, werden pauschal mit
20 Yo der Fixkoslen gefördert.

)) Auch können bauliche Maßnahmen zur Umset-
zung von Hygienekonzepten gefördert werden
sowie Marketing- und Werbekosten.

¡¡ Besondere Regelungen für den Einzelhandel:

Þ) Einzelhändler können daher unter bestimmten
Voraussetzungen ihre Abschreibungen auf das
Umlaufuermögen bei den Fixkosten berücksichti-

gen. Diese Warenabschreibungen können zu
100 % als Fixkosten zum Ansatz gebracht wer-
den. Dies betrifft vor allem Abschreibungen auf
verderbliche Ware und Saisonware (2.8. Weih-
nachtsartikel, Feuenruerkskörper, Winterklei-
dung).

)) Voraussetzung ist, dass Unternehmen im Jahr
2019 aus ihrer regulären Geschäftstätigkeit ei-
nen Gewinn und im Jahr 2020 einen Verlust
erwirtschaftet haben und direkt von Schlie-
ßungsanordnungen betroffen sind. Für Unter-
nehmen, die erst 2020 gegründet wurden, gel-
ten Sonderregeln.

)) Unternehmen haben Dokumentations- und
Nachweispflichten für den jeweiligen Verbleib
bzw. die Wertentwicklung der Waren zu edül-
len.

¡¡ Erweiterung dcs Kataloge der förderfähigen
Kosten:

¡) Zusätzlich zu den Umbaukosten für Hygiene-
maßnahmen werden lnvestitionen in Digitalisie-
rung (2.8. Aufbau oder Enareiterung eines
Online-Shops, Eintrittskosten bei großen Platt-
formen) bei den Fixkosten berücksichtigt. Für
beide Bereiche werden nunmehr auch Kosten
berücksichtigt, die außerhalb des Förderzeit-
raums entstanden sind. Konkret werden ent-
sprechende Kosten für bauliche Maßnahmen
bis zu 20 000 € pro Monat erstattet, die im Zeit-
raum Mäz 2020 bis Juni 2A21 angefallen sind.
Für Digitalinvestitionen können einmalig bis zu
20 000 € gefördert werden. FÜr Baumaßnah-
men gilt, dass das Fehlen einer Schlussrech-
nung der Erstattungsfähigkeit der Kosten nicht
entgegensteht; eine reine Beauftragung der
baulichen MaBnahmen reicht hingegen nicht
aus (mindestens Zwischenrechnungen erfor-
derlich).

¡t Zusätzlich zu den übrigen förderfähigen Kosten
werden für die Veranstaltungs- und Kulturbran-
che auch die Ausfall- und Vorbereitungskosten
für geschäftliche Aktivitäten im Zeitraum von
März bis Dezember 2020 erstattet, Dabei sind
sowohl interne projektbezogene (v,a, Personal-
aufwendungen) als auch externe Kosten (etwa
Kosten fur beauftragte Dritte, z.B. Grafiker/in)
förderfähig. Unternehmen, die Sportveranstal-
tungen mit Sportlern durchfÜhren, die nicht in

einem Beschäftigungsverhältnis zum Unter-
nehmen stehen, werden als Teil der Veranstal-
tun gsbranche betrachtet.

t) Für die Pyrotechnikindustrie, die unter dem
Ausfall des Silvesterfeuenrverks gelitten hat, gilt
eine branchenspezifiscite Regelung.

¡t Bei der Reisebranche werden Kosten und Um-
satzausfälle durch Absagen und Stornierungen
umfassender berücksichtigt als bislang. So wer-
den externe Vorbereitungs- und Ausfallkosten
um eine 50 %ige Pauschale für interne Kosten
erhöht und auch bei den Fixkosten berücksich-
tigt.
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- Zur zeitlichen Zuordnung von Fixkosten gilt:
Betriebliche Fixkosten, bei denen sich die Fäl-
ligkeit aus einer Verpflichtung ergibt, die bereits
vor dem 1.1.2021 bestand und im Fördezeit-
raum zur Zahlung fällig sind, dürfen vollständig
angesetzt werden (auch bei Stundung). Bei
einer Rechnungsstellung ohne Zahlungsziel gel-
ten die Fixkosten mit dem Erhalt der Rechnung
als fällig. Betriebliche Fixkosten, die nicht im För-
derzeitraum fällig sind, dürfen nicht anteilig ange-
setzt werden. Dies gilt auch für periodisch (2.8.
jährlich oder quartalsweise) anfallende Kosten.

t¡ Hilfen für Soloselbständige verbessert:

Þ) Soloselbständige können im Rahmen der
Uberbrückungshilfe lll statt einer Einzelerstat-
tung von Fixkosten eine einmalige Betriebskos-
tenpauschale (,,NeustaÉhilfe") ansetzen. Die
Neustarthilfe steht Soloselbständigen zu, die
ihr Einkommen im Jahr 2019 zu mindestens
51 % aus ihrer selbständigen oder gleichge-
setzten Tätigkeit ezielt haben,

)) Auch sog. unständig Beschäftigte aller Bran-
chen sowie kurz befristet Beschäftigte in den
darstel lenden Kü nsten kön nen d ie Neustarth ilfe
beantragen, sofern sie kein Arbeitslosengeld
oder Kuaarbeitergeld beziehen.

,) Voraussetzung für den Erhalt der vollen Be-
triebskostenpauschale ist, dass der Umsatz
im Zeitraum Januar 2021 bis Juni 2021 im Ver-
gleich zu einem sechsmonatigen Referenzum-
satz2019 um 60 Yo oder mehr zurückgeht.

)) Die einmalige Betriebskostenpauschale wird
auf 50 % des Referenzumsatzes verdoppelt.
Der Referenzumsatz beträgt im Regelfall 50 %
des Gesamtumsatzes 2019. Damit beträgt die
Betriebskostenpauschale normalerw eise 25 %o

des Jahresumsatzes 2019. Für Antragsteller,
die ihre selbständige Tätigkeit erst ab dem
1.1.2019 aufgenommen haben, gelten beson-
dere Regeln, Die maximale Höhe beträgt
7 500 € (bislang: 5 000 €). Bei einem Umsatz von
20 000 € (Durchschnittsumsatz in der Künstler-
sozialkasse) werden also 5 000 € Neustarthilfe
gezahlt (50 % des Referenzumsatzes für sechs
Monate 2019 /10 000 €).

)) Der Zuschuss zu den Betriebskosten wird nicht
auf Leistungen der Grundsicherung angerech-
net und auch nicht bei der Ermittlung des Ein-
kommens zur Bestimmung des Kinderzu-
schlags berücksichtigt.

l! Es handelt sich - wie bei den anderen Zuwen-
dungen der Überbrückungshilfe - um einen
steuerbaren Zuschuss.

willigung, spätestens jedoch bis 30.6.2022 vorgelegt wer-
den. Erfolgt keine Schlussabrechnung, ist die Corona-
Uberbrückungshilfe in gesamter Höhe zurückzuzahlen. An-
dererseits gilt auch, dass auf entsprechenden Antrag eine
Nachzahl ung erfol gt, wenn die tatsäch I ichen förd erfähi gen
Kosten höher ausfallen als die prognostizierten Kosten
(Höhe der Gesamtkosten).

Weiterhin hat die FinVerw eine Steuerentlastung für
freiwill i ge Helfer in lmpfzentren angekünd i gt:

)) Für Helfer, die direkt im lmpfzentrum arbeiten, soll
der sog. Übungsleiterfreibetrag von 3 000 € pro
Jahr gelten.

)l Für alle, die nebenberuflich in der Venaraltung des
lmpfbereichs, in der Leitung eines lmpfzentrums
oder in der lnfrastruktur tätig sind, gilt die Ehren-
amtspauschale von 840 €.

0 Handlungsempfehlung:
Die genaue Ausgestaltung bleibt noch abzuwarten.

2. Erleichterung bei der Abschreibung von
Gomputerhardware und Softw ate zuÍ
Dateneingabe und -verarbe¡tung

Zur Stützung der Konjunktur und zur Unterstützung
des digitalen Wandels erfolgen deutliche Erleichte-
rungen bei den Abschreibungsbedingungen für
Computerhardware und Software zur Dateneingabe
und -verarbeitung. Konkret hat die FinVeniv mit
Schreiben vom 26.2.2021 'für diese Wirtschaftsgüter
die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer auf ein Jahr
festlegt, sodass diesbezügliche Kosten im Jahr der
Anschaffung unmittelbar als Aufwand steuerlich gel-
tend gemacht werden können. Bislang kommt nur
eine Geltendmachung verteilt über die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer von mehreren Jahren in
Betracht. Dies gilt im betrieblichen Bereich, aber
bspw. auch bei Werbungskosten von Arbeitnehmern.

Das BMF-Schreiben sieht folgende Regelungen vor:

)) Begünstigt sollen sein Computerhardware, was um-
fassen soll Computer, Desktop-Computer, Note-
book-Computer, Desktop-Thin-Clients, Worksta-
tions, Dockingstations, externe Speicher- und
Datenverarbeitun gsgeräte (Small-Scale-Seruer), ex-
terne Netzteile sowie Peripheriegeräte, wie Bild-
schirm, Drucker oder Speicherlösungen. Begünstig-
te ,,Software" soll umfassen die Betriebs- und
Anwendersoftware zur Dateneingabe und -verarbei-
tung. Dazu gehören auch die nicht technisch physi-
kalischen Anwendungsprogramme eines Systems
zur Datenverarbeitung, sowie neben Standardan-
wendungen auch auf den individuellen Nutzer abge-
stimmte Anwendungen wie ERP-Software, Software
f ü r Warenwi rtschaftssysteme oder sonsti ge Anwen-
d u n gssoftw ar e zuy U nterneh mensven¡raltun g oder
Prozesssteuerung.

Þ) Die pauschale Festlegung der Nutzungsdauer auf
ein Jahr ist anwendbar in Gewinnermittlungen für
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 enden,
im Regelfall also für das Wirtschaftsjahr 2021.ln
dieser Gewinnermittlung können Restbuchwede
von entsprechenden Wirtschaftsgütern, die in frü-

O Handlungsempfehlung:

ten usw umentiert werden. Es erfolgt
eine Sc Schlussabrechnung erfolgt
wie die den prüfenden Dritten. Sie
muss nach Ablauf des letzten Fördermonats bzw. nach Be-
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heren WiÉschaftsjahren angeschafü oder herge-
stellt wurden und bei denen eine andere als die
einjährige Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde,
vollständig abgeschrieben werden, sodass auch
z.B. Anschatfungen in 2O20 zumindest teilweise
begünstigt werden,

O Hinweis:
Diese Regelung gilt nur für die steuerliche Gewinnermitt-
lung. ln dèr Handelsbilanz muss im Regelfall weiterhin eine
Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer eÉolgen.

3. Auch 2O212 Erleichterung beiSonder-
vorauszahlung zur umsatzsteuer

Die Sondervorauszahlung zur Umsatzsteuer kann auch
für das Jahr 2021 ausgesetzt werden, wenn das Unter-
nehmen von der Corona-Pandemie wirtschaftlich un-
mittelbar und nicht unerheblich negativ betroffen ist.
Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen können bei ih-
rem Finanzamt einen Antrag auf Befreiung von der
Pflicht zur Zahlung der Sondervorauszahlung auf die
Umsatzsteuer frir das Jahr 2021 stellen.

O Handlungsempfehlung:
Um eit¡e schnelle Bearbeitung des Antrags zu gewährleis-
ten, empfiehlt z,B. das Ministerium der Finanzen des
Landes ÑRW diesen Unternehmern die Verwendung des

enffällt der Ansatz eines Pauschbetrags. Bis zum
vollendeten 12. Lebensjahr ist die Hälfte des je-
weiligen Wertes anzusetzen. Tabakwaren sind in
den Pauschbeträgen nicht enthalten. Soweit diese
entnommen werden, sind die Pauschbeträge ent-
sprechend zu erhöhen (Schätzung).

)) Bêi gemlschten Betrleben (Fleischerei/Metzgerei
oder Bäckerei mit Lebensmittelangebot oder Gast-
wirtschaft) ist nur der jeweils höhere Pauschbetrag
der entsprechenden Gewerbeklasse anzusetzen.

Das BMF hat mit Schreiben v. 11.2.2021 (Aktenzei-
chen lV A I - S 1547/19/10001 :002) die für das Jahr
2021 geltenden Pauschbeträge für unentgeltliche
Wertabgaben (Sachentnahmen) bekannt gegeben.
Danach sind die Werte, wie in der Ubersicht darge-
stellt, für eftragsteuerliche sowie umsatzsteuerliche
Zwecke anzusetzen. Bekannt gegeben wurden zu-
nächst Halbiahreswerte (also für sechs Monate) für
den Zeitraum 1.1.2021 bis 30.6.2021. Die FinVen¡v

hat ebenso geändede Werte ab 1.7.2021 bekannt
gegeben. Diese Werte dürften sich aber erledigen,
da aktuell vorgesehen ist, die temporäre Umsatz-
steuersatzsenkung im Gastgewerbe über den
30.6.2021 h inauszuf ühren.

Überslcht: Halbjahreswerte Pausclrbelräge für Sach-
entnahmen für den Zeitraum 1.1. bis 30.6.2021

zum 3'1 .3.2021 eÉolgen.

4. Pauschbeträge für unentgeltliche Wert-
abgaben (Sachentnahmen)

Entnimmt der Stpfl. aus dem Unternehmen Waren
für seinen privaten Verbrauch, so ist diese Entnah-
me bei der Gewinnermittlung gewinnerhöhend zu be-
rücksichtigen, um den vorherigen Betriebsausgaben-
abzug beim Warenbezug zu kompensieren. Ebenfalls
sind die Entnahmen der Umsatzsteuer zu unterwer-
fen, da beim zuvor erfolgten Warenbezug auch Vor-
steuern geltend gemacht wurden. Für bestimmte
Einzelhandelsgeschäfte und Gaststätten hat die
FinVerw Pauschalbeträge festgesetzt, welche vom
Stpfl. angesetzt werden können, so dass Einzelauf-
zeichnungen entbehrlich werden. Diese Pauschal-
sätze beruhen auf Erfahrungswerten und bieten
dem Stpfl. die Möglichkeit, die Warenentnahmen
monatlich pauschal zu verbuchen. lm Einzelnen sind
folgende Besonderheiten zu beachten:

)¡ DerAnsatz von Pausôhaiwertêh dient der Vereinfa-
chung und lässt keine Zu- und Abschläge wegen in-
dividuel ler persönlicher Ess- oder Trinkgewohnhei-
ten zu. Auch Krankheit oder Urlaub rechtfertigen
keine Änderungen der Pauschbeträge.

)¡ Die Pauschbeträge sind Jahreswerte für eine Per-
son. Für Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr

O Handlungsempfehlung:
Die Werte sind gegenüber dem Stand für die zweite Jah-
reshälfte 2020 teilweise deutlich auf Grund des Wiederans-
tiegs cier Umsatzsteuersät2e gestiegen. Oftmais wêro'en
die Pauschalbeträge für Sachentnahmen monatlich durch
automatisch hinterlegte Buchungen angesetá. Ab Januar
2021 sind diese wiederkehrenden Buchungen zu überprü-
fen und der Buchungsbetrag anzupassen. Sind bereits Bu-
chungen für Januar und Februar 2021 vorgenommen wor-
den, èo sind diese zu überprüfen und ggf. an die geänder-
ten Wede anzupassen.
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Gewerbezweig Halbjahreswert für eine
Person ohne Umsatz-

steuer

7 o/o

ust
19 o/o

ust
insge-
samt

Bäckerei 664€ 154 €, 818 €

Fleischerei/Metzgerei 637 € 255 €, 892€,

Gaststätten aller Art

a) mit Abgabe von kalten
Speisen

731 €, 376 € 1107 €

b) mit Abgabe von kalten und
warmen Speisen

1 247 €, 443 €, 1690€

Getränkeeinzelhandel 54€ 155 € 209 €

Café und Konditorei 637 €, 269€, 906 €

Milch, Milchezeugnisse,
Fettwaren und Eier (Einzel-

handel)

302€, 41€ 343 €

Nahrungs- und Genussmittel
(Einzelhandel)

ü7e 309 € 926 €,

Obst, Gemüse, Südfrüchte
und Kartoffel n (Einzelhandel)

141 €, 121 €, 262€
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